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Die Pfl ege-
versicherung  
Aktuell ist die durchschnitt liche Lebenserwartung auf 
78,2 Jahre (Männer) bzw. 83,0 Jahre (Frauen) gesti e-
gen (Stand 2023) und wird in Zukunft  voraussichtlich 
weiter ansteigen. So erfr eulich dies ist – es gibt auch 
Schatt enseiten: Mit zunehmendem Alter steigt das 
Risiko der Pfl egebedürft igkeit. 
Im Jahr 2023 waren in Deutschland rund 5 Millionen 
Menschen pfl egebedürft ig.  Die Pfl egeversicherung 
dient der Absicherung des Risikos der Pfl egebedürf-
ti gkeit, allerdings deckt sie das Risiko nicht vollum-
fänglich ab. Sie umfasst häusliche und stati onäre 
Pfl egeleistungen. Die Leistungen können in Form von 
Geld- und Sachleistungen in Anspruch genommen 

werden. Auf Wunsch kann sich der Versicherte somit 
im Pfl egefall von professionellen Pfl egekräft en helfen 
lassen (Pfl egesachleistung) oder seine Pfl ege selbst si-
cherstellen, zum Beispiel durch Angehörige. Hierfür 
erhält er an Stelle der Pfl egesachleistung Pfl egegeld. 
Auch eine Kombinati on aus Sach- und Geldleistun-
gen ist möglich, sodass der Pfl egebedürft ige die Ver-
sorgung entsprechend seinen Bedürfnissen ausrichten 
kann.

Antragstellung und Feststellung 
der Pfl egebedürftigkeit  
Wer Leistungen der Pfl egeversicherung in Anspruch 
nehmen muss, stellt einen Antr ag bei der Pfl egekasse. 
Die Pfl egekasse befi ndet sich bei der Krankenkasse. 
Den Antr ag können auch Familienangehörige, Nach-
barn oder gute Bekannte stellen, wenn sie dazu bevoll-
mächti gt sind. Sobald der Antr ag bei der Pfl egekasse 



FINANZIELLE HILFEN UND VERGÜNSTIGUNGEN    83

gestellt wurde, beauftragt diese den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) oder einen 
unabhängigen Gutachter mit der Begutachtung zur 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Im Falle des Vor-
liegens der Voraussetzungen erfolgt eine Einstufung in 
die Pflegegrade 1 bis 5.  
Privat Versicherte stellen einen Antrag bei ihrer Ver-
sicherung. Die Begutachtung erfolgt dann durch Gut-
achter des Medizinischen Dienstes „Medicproof“.  
Zur Begutachtung kommt der jeweilige Gutachter 
(Pflegefachkraft oder Arzt) ausschließlich nach vor-
heriger Terminvereinbarung in die Wohnung oder 
die Pflegeeinrichtung – es gibt keine unangekündig-
ten Besuche. Zum Termin sollten idealerweise auch 
die Angehörigen oder Betreuer des erkrankten Men-
schen, die ihn unterstützen, anwesend sein. Das Ge-
spräch mit ihnen ergänzt den Eindruck des Gutach-
ters, wie selbstständig der Antragsteller noch ist bzw. 
welche Beeinträchtigungen vorliegen.  

So können Sie sich auf den MDK-Besuch 
vorbereiten:  
| � Überlegen Sie vorab, was Ihnen in Ihrem Alltag 

besondere Schwierigkeiten macht.  
| � Wobei benötigen und wünschen Sie Unterstützung 

in Ihrem Alltag?  
| � Was können Sie in Ihrem Alltag selbstständig aus-

führen? Überlegen Sie vor dem Hausbesuch,  wen 
Sie bitten möchten, dabei zu sein.  

| � Bitten Sie den Menschen, der Sie hauptsächlich 
pflegt oder Ihre Situation besonders gut kennt, 
beim Hausbesuch anwesend zu sein.  

| � Falls Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, infor-
mieren Sie ihn bitte über den Hausbesuch.    

Welche Unterlagen werden benötigt?  
| � Legen Sie – falls vorhanden – Berichte Ihres Haus-

arztes, von Fachärzten oder den Entlassungsbericht 
aus der Klinik bereit. Sollten Sie die Unterlagen 
nicht vorliegen haben, brauchen Sie diese jedoch 
nicht extra anzufordern.  

| � Bitte haben Sie Ihren aktuellen Medikamentenplan 
zur Hand.  

| � Falls ein Pflegedienst zu Ihnen kommt, legen Sie 
auch die Pflegedokumentation bereit.    

Zur Einschätzung der Pflegebedürftigkeit und Ein-
stufung in einen Pflegegrad kommt seit 1. Januar 2017 
ein neues Begutachtungsinstrument zum Einsatz. Es 
geht von der individuellen Pflegesituation aus und 
orientiert sich an Fragen wie: Was kann der Pflege-
bedürftige im Alltag alleine leisten? Welche Fähig-
keiten sind noch vorhanden? Wie selbstständig ist der 
Pflegebedürftige? Wobei benötigt er Hilfe? Grundlage 
der Begutachtung ist dabei ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff, der die individuellen Beeinträchtigungen 
ins Zentrum rückt – unabhängig davon ob körperlich, 
geistig oder psychisch.
  Um festzustellen, wie selbstständig eine pflegebe-
dürfti.ge Person ist, wirft die Gutachterin oder der 
Gutachter einen genauen Blick auf folgende sechs Le-
bensbereiche:  

Modul 1 „Mobilität“: 
Der Gutachter schaut sich die körperliche Beweglich-
keit an. Zum Beispiel: Kann die betroffene Person al-
leine aufstehen und vom Bett ins Badezimmer gehen? 
Kann sie sich selbstständig in den eigenen vier Wän-
den bewegen, ist Treppensteigen möglich?  

Modul 2 „Kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten“:  
Dieser Bereich umfasst das Verstehen und Reden. 
Zum Beispiel: Kann sich die betroffene Person zeitlich 
und räumlich orientieren? Versteht sie Sachverhalte, 
erkennt sie Risiken und kann sie Gespräche mit ande-
ren Menschen führen?  

Modul 3 „Verhaltensweisen und 
psychische Problemlagen“:  
Hierunter fallen unter anderem Unruhe in der Nacht 
oder Ängste und Aggressionen, die für die pflege-
bedürftige Person, aber auch für ihre Angehörigen 
belastend sind. Auch wenn Abwehrreaktionen bei 
pflegerischen Maßnahmen bestehen, wird dies hier 
berücksichtigt.  
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Modul 4 „Selbstversorgung“:  
Kann sich der Antragsteller zum Beispiel waschen 
und anziehen, kann sie oder er selbstständig die Toi-
lette aufsuchen sowie essen und trinken?  

Modul 5 „Bewältigung von und selbstständiger 
Umgang mit krankheits- oder therapiebeding-
ten Anforderungen und Belastungen – sowie 
deren Bewältigung“:  
Der Gutachter schaut, ob die betroffene Person zum 
Beispiel Medikamente selbst einnehmen, den Blutzu-
cker eigenständig messen, mit Hilfsmitteln wie Pro-
thesen oder Rollator umgehen und einen Arzt aufsu-
chen kann.  

Modul 6 „Gestaltung des Alltagslebens 
und sozialer Kontakte“:  
Kann die betroffene Person zum Beispiel ihren Tages-
ablauf selbstständig gestalten? Kann sie mit anderen 
Menschen in direkten Kontakt treten oder zum Bei-
spiel die Skatrunde ohne Hilfe besuchen?  

Für jedes Kriterium in den genannten Lebensberei-
chen ermittelt der Gutachter den Grad der Selbst-
ständigkeit der pflegebedürftigen Person, in der Regel 
anhand eines Punktwerts zwischen 0 (Person kann 
Aktivität ohne eine helfende Person durchführen, je-
doch gegebenenfalls allein mit Hilfsmitteln) und – in 
der Regel – 3 (Person kann die Aktivität nicht durch-
führen, auch nicht in Teilen). So wird in jedem Be-
reich der Grad der Beeinträchtigung sichtbar. Am 
Ende fließen die Punkte mit unterschiedlicher Ge-
wichtung zu einem Gesamtwert zusammen, der für 
einen der fünf Pflegegrade steht. 
Für den Pflegegrad 1 (geringe Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten) ist die Min-
destpunktzahl von 12,5 erforderlich. Für den Pflege-
grad 2, dessen Vorliegen für Leistungen im Rahmen 
der vollstationären Pflege Voraussetzung ist, ist die 
Mindestpunktzahl 27 (erhebliche Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten) erforder-
lich. Entsprechend der festgestellten Pflegegrade wer-
den von der Pflegekasse unterschiedliche Geld- und/
oder Sachleistungen gewährt.  

Entlastungsbetrag  
Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, kön-
nen sogenannte zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen in Anspruch nehmen. Diese sollen 
die Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen 
unterstützen, zum Beispiel um eine Betreuung im All-
tag sicherzustellen oder die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung beziehungsweise die Organisation des Pflege-
alltags zu unterstützen. 
Pflegebedürftige aller Pflegegrade (1 bis 5), die am-
bulant gepflegt werden, erhalten einen einheitlichen 
Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro mo-
natlich. Der Entlastungsbetrag ist keine pauschale 
Geldleistung, sondern zweckgebunden. Er kann zur 
(Ko-)Finanzierung einer teilstationären Tages- oder 
Nachtpflege, einer vorübergehenden vollstationären 
Kurzzeitpflege oder von Leistungen ambulanter Pfle-
gedienste (in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht 
von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung) so-
wie in Form eines „Zuschusses“ für die vollstationäre 

Inh. Annette Schubert
Ringstraße 1a  ·  36129 Gersfeld-Hettenhausen
Tel.: 06656 9116810  ·  Mobil: 0151 12872753

Aufenthalt in einer besinnlichen  und fröhlichen Atmosphäre. 
Die Finanzierung wird aktiv von den Pflegekassen unterstützt.

Wir beraten Sie jederzeit gerne ausführlich,  
weitere Informationen auch unter  

www.seniorentreff-am-bahnhof.com 
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Unterbringung im Pflegegrad 1 verwendet werden. 
Außerdem kann er für Leistungen durch gesetzlich 
anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag 
eingesetzt werden. 
Der Entlastungsbetrag wird zusätzlich zu den sonsti-
gen Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher 
Pflege gewährt, er wird mit den anderen Leistungs-
ansprüchen also nicht verrechnet. Nicht (vollständig) 
ausgeschöpfte Beträge können innerhalb des jeweili-
gen Kalenderjahres in die Folgemonate bzw. am Ende 
des Kalenderjahres in das darauffolgende Kalender-
halbjahr übertragen werden.   

Leistungen bei häuslicher Pflege  
Die Pflege im häuslichen Umfeld erfolgt in der Regel 
durch Angehörige (Ehepartner, Kinder, Enkel), die 
meist durch ambulante Pflegedienste unterstützt wer-
den. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
bietet die Pflegeversicherung verschiedene Möglich-
keiten, Leistungen der häuslichen Pflege in Anspruch 
zu nehmen. Aus der untenstehenden Aufstellung kön-
nen die aktuellen monatlichen Leistungen entnom-
men werden (Beträge in €). 
Das Bundesministerium für Gesundheit hat erste Eck-
punkte für eine Reform der Pflegeversicherung vor-
gelegt. 

Leistung PG1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

Pflegesachleistungen
(Inanspruchnahme ambulanter Pflegedienst)

Entlastungsbetrag 
125 EUR

770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00

Pflegegeld 
(Selbstständige Sicherstellung der Pflege durch 
Angehörige etc.)

keine Leistung 332,00 573,00 765,00 947,00

Pflegevertretung durch nahe Angehörige 
Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 
(Verhinderungspflege)

keine Leistung 498,00 858,00 1.146,00 1.419,00

Pflegevertretung erwerbsmäßig 
oder durch nicht verwandte Angehörige,  
Aufwendungen bis 6 Wochen im Kalenderjahr 
(Verhinderungspflege)

keine Leistung 1.612,00  1.612,00 1.612,00

Kombinationsleistung
Um eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmte Pflege zu gewährleisten, ist es möglich, 
den Bezug von Pflegegeld mit der Inanspruchnahme 
von Sachleistungen zu kombinieren. Das Pflegegeld 
vermindert sich in diesem Fall anteilig um den Wert 
der in Anspruch genommenen Sachleistungen.  

Leistungen zur Verbesserung des Wohnumfeldes  
Die Pflegekasse kann unter bestimmten Vorausset-
zungen Umbauten und Ergänzungen in der Wohnung 
von Pflegebedürftigen der Pflegegrade 1 bis 5 bezu-
schussen, welche die Pflege erleichtern, eine selbst-
ständigere Lebensführung ermöglichen oder die Auf-
nahme in ein Heim verhindern oder hinauszögern. 
Der Zuschuss beträgt maximal 4.000 € für Einzel-
personen und 16.000 € für Wohngemeinschaften mit 
vier Personen. Bei mehr als vier anspruchsberechtig-
ten Personen wird der Gesamtbetrag anteilig auf die 
Bewohner aufgeteilt. Ziel ist die Unterstützung von 
betreuten Wohngruppen. Die Maßnahme muss in der 
Wohnung des Pflegebedürftigen oder in dem Haus-
halt, in dem der Pflegebedürftige aufgenommen und 
gepflegt werden soll, erfolgen. Es werden alle bauli-
chen Veränderungen, die das Wohnumfeld des Pfle-
gebedürftigen verbessern, zusammen als eine Maß-
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nahme betrachtet. Ändert sich die Pflegesituation, 
können weitere Maßnahmen beantragt werden. Bei-
spielhaft sind zu nennen:
| � Einbau von Treppenlift oder Aufzug, Fenstern  

mit Griffen in rollstuhlgerechter Höhe
| � Türverbreiterung, fest installierte Rampen,  

individuelle Liftsysteme im Bad
| � motorisch betriebene Absenkung von  

Küchenhängeschränken, Austausch der  
Badewanne durch eine Dusche

    
Pflegehilfsmittel  
Pflegebedürftige haben Anspruch auf die Versorgung 
mit Hilfsmitteln, wenn diese die Pflege erleichtern, zu 
einer selbstständigen Lebensführung beitragen oder die 
Beschwerden lindern können. Bei Pflegekassen oder in 
Sanitätshäusern ist ein Pflegehilfsmittelverzeichnis er-
hältlich, aus dem hervorgeht, welche Pflegehilfsmittel 
die Pflegeversicherung im Bedarfsfall gewährt.

Im Pflegehilfsmittelverzeichnis 
finden sich Hilfsmittel
| � zur Erleichterung der Pflege, z.B. Pflegebetten, 

Pflegebetttische, Pflegeliegestühle
| � zur Körperpflege/Hygiene, z.B. Bettpfannen, 

Urinflaschen, Duschwagen
| � zur selbstständigen Lebensführung,  

z.B. Hausnotrufsysteme
| � zur Linderung von Beschwerden,  

z.B. Lagerungshilfen, Lagerungsrollen
| � die zum Verbrauch bestimmt sind,  

z.B. Desinfektionsmittel, Schutzbekleidung
 
] � Die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel werden 

direkt von einem zugelassenen Leistungserbringer 
(Sanitätshäuser, Apotheken) bezogen und mit der zu-
ständigen Pflegekasse abgerechnet. Die Pflegekasse 
übernimmt Kosten dieser Sachleistung bis zu 40 € im 
Monat. Darüber hinausgehende Beträge müssen von 
dem Versicherten selbst getragen werden.

] � Technische Hilfsmittel werden dem Pflegebedürf-
tigen von der Pflegekasse meist leihweise überlas-
sen. Die Bewilligung kann davon abhängig gemacht 

werden, dass sich die Pflegebedürftigen die Hilfs-
mittel anpassen oder in deren Gebrauch ausbilden 
lassen.

] � Zu den Kosten für technische Pflegehilfsmittel 
muss der Pflegebedürftige einen Eigenanteil von 
10%, maximal jedoch 25 € je Hilfsmittel, zuzah-
len. Größere technische Pflegehilfsmittel werden  
oft leihweise überlassen, sodass eine Zuzahlung ent-
fällt.

] � Die Versorgung mit dem jeweiligen Pflegehilfsmit-
tel erfolgt in der Regel durch den Vertragspartner 
der Pflegekasse. Wenn die Leistung von einem an-
deren Leistungserbringer erbracht wird, muss der 
Versicherte die Mehrkosten selbst tragen. Es ist 
daher sinnvoll, sich vorab die Vertragspartner einer 
Pflegekasse benennen zu lassen.

] � Bei fehlendem Leistungsanspruch kann ein Antrag 
beim zuständigen Sozialamt im Rahmen des SGB 
XII gestellt werden. Diese Leistungen sind jedoch 
einkommens- und vermögensabhängig.

] � In Zukunft gilt: Für Hilfs- und Pflegehilfsmittel, 
die für die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen 
besonders wichtig sind oder der Erleichterung der 
Pflege dienen, besteht keine Notwendigkeit mehr, 
einen gesonderten Antrag zu stellen.

] � Sobald ein MDK-Gutachter ein entsprechendes 
Hilfsmittel empfiehlt und die pflegebedürftige Per-
son mit der Versorgung einverstanden ist, gilt dies 
als Antrag bei der Pflegekasse.

] � Eine ärztliche Verordnung ist in diesen Fällen nicht 
mehr erforderlich.

] � Die Empfehlungen werden im Gutachten festgehal-
ten und damit automatisch an die Pflegekasse wei-
tergeleitet.

] � Diese hat dann im Nachgang die Versorgung mit 
dem entsprechenden Hilfs- oder Pflegehilfsmittel 
zu organisieren.

Leistungen für pflegende Angehörige  
Wer eine oder mehrere pflegebedürftige Personen 
des Pflegegrads 2 bis 5 in ihrer häuslichen Umgebung 
nicht erwerbsmäßig für wenigstens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei 
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Tage in der Woche, pflegt, ist im Sinne der Pflegever-
sicherung eine Pflegeperson.  

Folgende Leistungen stehen den 
Pflegepersonen zu:  
| � Beiträge zur Rentenversicherung, wenn die Pflege-

person nicht mehr als 30 Stunden in der Woche er-
werbstätig ist

| � Beitragsfreie Unfallversicherung  
| � Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen, die 

aus dem Beruf aussteigen, um sich um pflegebe-
dürftige Angehörige zu kümmern, für die gesamte 
Dauer der Pflegetätigkeit   

| � Verhinderungspflege 
Die Pflegekasse zahlt eine notwendige Ersatzpflege 
für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, wenn die 
Pflegeperson wegen Urlaub oder Krankheit den An-
gehörigen nicht pflegen kann. Dies gilt jedoch nur 
unter der Voraussetzung, dass die bzw. der Pflegende 
seit mindestens sechs Monaten die Pflege übernom-
men hat. Der Anspruch in Höhe von derzeit 1.612 € 
besteht für maximal sechs Wochen Verhinderungs-
pflege im Jahr. Weitere Alternativen zur Erholung 
und Entlastung der Pflegenden sind die teilstationäre 

Tages- und Nachtpflege sowie die Kurzzeitpflege. Bei 
der Inanspruchnahme der Verhinderungspfle.ge wird 
bis zu sechs Wochen und bei der Kurzzeitpflege bis 
zu acht Wochen je Kalenderjahr die Hälfte des bisher 
bezogenen Pflegegelds weitergezahlt. Für die Dauer 
eines Erholungsurlaubs der Pflegeperson werden die 
Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge von 
der Pflegekasse durchgehend übernommen. Dadurch 
bleibt der Rentenanspruch für die Zeit des Urlaubs 
ungeschmälert bestehen und der Arbeitslosenversi-
cherungsschutz erhalten.  

| � Pflegekurse für Angehörige 
Die Pflegekassen führen für Personen, die einen An-
gehörigen pflegen oder sich ehrenamtlich um Pflege-
bedürftige kümmern, unentgeltlich Schulungskurse 
durch. Diese Kurse werden im Landkreis Fulda in Zu-
sammenarbeit mit Verbänden der freien Wohlfahrts-
pflege (Malteser Hilfsdienst, Diakonisches Werk,  
Caritasverband für die Regionen Fulda und Geisa u.a.) 
angeboten. Sie bieten praktische Anleitung und Infor-
mationen, aber auch Beratung und Unterstützung zu 
den unterschiedlichsten Themen. Außerdem ermögli-
chen die Kurse pflegenden Angehörigen, sich mit an-
deren auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Liegt 
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ein Pflegegrad vor, besteht weiterhin die Möglichkeit, 
eine Pflegeanleitung in der eigenen häuslichen Umge-
bung der Pflegeperson oder des Pflegebedürftigen in 
Anspruch zu nehmen. Dadurch können beispielswei-
se vor Ort Unterweisungen im Gebrauch von Hilfs-
mitteln erfolgen oder bestimmte Pflegetätigkeiten ge-
schult werden. 
 
| � Häusliche Beratungseinsätze 
Die Beratungseinsätze müssen Pflegebedürftige, 
die ausschließlich Pflegegeld beziehen,  
| � in den Pflegegraden 2 und 3 einmal halbjährlich 

und
| � in den Pflegegraden 4 und 5 einmal vierteljährlich 

durchführen. 
Alle anderen Pflegepersonen oder Pflegebedürftige 
können diese in Anspruch nehmen. Mit dem Bera-
tungseinsatz, der in der eigenen Häuslichkeit regel-
haft durch einen zugelassenen ambulanten Pflege-
dienst durchgeführt wird, sollen Hinweise gegeben 
werden, die im Zusammenhang mit den körperlichen, 
kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten des Pflege-
bedürftigen bestehen. Dabei sollen auch den Pflege-
bedürftigen und deren Angehörigen/Lebenspartnern 
bzw. den Pflegepersonen Vorschläge zu den Proble-
men in der täglichen Pflege gemacht werden. Weitere 
Inhalte der Beratungssätze sind unter anderem, auf 
Pflegekurse aufmerksam zu machen und über weiter-
gehende Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten zu 
informieren.

| � Pflegezeit 
Anspruch auf Pflegezeit wird Beschäftigten gewährt, 
die einen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen. Ein Anspruch auf Freistellung besteht auch 
für die häusliche oder auch außer-häusliche Betreuung 
von minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehö-
rigen sowie für die Begleitung von nahen Angehörigen 
in der letzten Lebensphase. Der Anspruch gilt für alle 
Pflegegrade. Es handelt sich um eine sozialversicher-
te, vom Arbeitgeber nicht bezahlte vollständige oder 
teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung für die 

Dauer von bis zu sechs Monaten. Der Anspruch be-
steht nur gegenüber Arbeitgebern mit mehr als 15 Be-
schäftigten. Als nahe Angehörige gelten insbesondere 
Ehegatten, Lebenspartnerinnen/Lebenspartner, Part-
nerinnen/Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, 
Partnerinnen/Partner einer lebenspartnerschaftähn-
lichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehegatten der Ge-
schwister und Geschwister der Ehegatten, Großeltern, 
Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Kinder, Adoptiv- 
und Pflegekinder (auch des Ehegatten oder Lebens-
partners), Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Familienpflegezeit  
Beschäftigte haben einen Rechtsanspruch auf Fa-
milienpflegezeit, das heißt sie können sich für einen 
Zeitraum von bis zu 24 Monaten bei einer Mindest-
arbeitszeit von 15 Wochenstunden im Durchschnitt 
eines Jahres teilweise für die Pflege in häuslicher Um-
gebung eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
(Pflegegrade 1 bis 5) freistellen lassen. Ein Anspruch 
auf teilweise Freistellung besteht auch für die außer-
häusliche Betreuung von minderjährigen pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen.  Der Rechtsanspruch 
findet nur Anwendung gegenüber Arbeitgebern mit 
mehr als 15 Beschäftigten ausschließlich der Auszu-
bildenden. Die Ankündigungsfrist für die Freistellung 
beträgt acht Wochen. Gleichzeitig ist zu erklären, für 
welchen Zeitraum und in welchem Umfang innerhalb 
der Gesamtdauer die Freistellung von der Arbeitsleis-
tung in Anspruch genommen werden soll. Dabei ist 
auch die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit an-
zugeben. Arbeitgeber und Beschäftigte haben über 
die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit eine 
schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hierbei hat der 
Arbeitgeber den Wünschen der Beschäftigten zu ent-
sprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche 
Gründe dem entgegenstehen.  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung  
und Pflegeunterstützungsgeld  
Wird der nahe Angehörige eines Beschäftigten akut 
pflegebedürftig, besteht das Recht, bis zu zehn Arbeits-
tage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich 
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ist, um für die betroffene Person eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versor-
gung in dieser Zeit sicherzustellen. Auf Verlangen des 
Arbeitgebers muss eine ärztliche Bescheinigung über 
die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit des Angehö-
rigen sowie die Erforderlichkeit der Arbeitsbefreiung 
vorgelegt werden. Eine kurzzeitige Arbeitsverhinde-
rung können alle Beschäftigten in Anspruch nehmen 
– unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten im je-
weiligen Betrieb. 
Der Schutz in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung bleibt bestehen.  Als Ausgleich 
für entgangenes Arbeitsentgelt können Beschäftigte 
ein auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage begrenztes 
sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld in Anspruch 
nehmen. Dies gilt für die Pflege von pflegebedürftigen 
Personen aller Pflegegrade. Dabei handelt es sich um 
eine Entgeltersatzleistung. Als Brutto-Pflegeunterstüt-
zungsgeld werden 90 Prozent des ausgefallenen Net-
toarbeitsentgelts gezahlt. Angehörigen wird hiermit 
geholfen, kurzfristig eine Pflege zu organisieren, zum 
Beispiel nach einem Schlaganfall. 
Wenn mehrere Beschäftigte ihren Anspruch auf kurz-
zeitige Arbeitsverhinderung zugunsten desselben pfle-
gebedürftigen nahen Angehörigen geltend machen, ist 
ihr Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld zusammen 
auf insgesamt bis zu zehn Arbeitstage begrenzt. 
Das Pflegeunterstützungsgeld ist unverzüglich – das 
heißt ohne schuldhaftes Zögern – bei der Pflegekasse 
beziehungsweise dem privaten Pflegeversicherungsun-
ternehmen der oder des pflegebedürftigen nahen An-
gehörigen zu beantragen. Wenn ein entsprechender 
Antrag gestellt wird, ist die ärztliche Bescheinigung 
über die (voraussichtliche) Pflegebedürftigkeit des An-
gehörigen (außer gegebenenfalls beim Arbeitgeber) 
auch bei der Pflegekasse oder beim privaten Pflegever-
sicherungsunternehmen einzureichen.  

Leistungen der teilstationären Pflege  
Teilstationäre Pflege umfasst Leistungen der Tages- 
oder Nachtpflege. Sie kann die häusliche Pflege er-
gänzen, wenn diese nicht in ausreichendem Umfang 
möglich ist.   Einen Anspruch auf teilstationäre Leis-

tungen haben Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 
5. Dabei werden die Aufwendungen für die Pflege, die 
soziale Betreuung, medizinische Behandlungspflege 
in der Einrichtung und die Fahrtkosten übernommen. 
Die Leistungen der teilstationären Pflege können mit 
den Geldleistungen und/oder Sachleistungen der am-
bulanten Pflege kombiniert werden. Eine Anrechnung 
auf die kombinierten Leistungen erfolgt nicht. 
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 können den monat-
lichen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro 
für Leistungen der Tages- oder Nachtpflege verwen-
den.  Aus der nachstehenden Aufstellung können die 
aktuellen monatlichen Leistungen entnommen wer-
den (Beträge in €):  
| � PG 1: 	 125,00  
| � PG 2: 	 770,00 
�| � PG 3: 	 1.262,00
| � PG 4: 	 1.775,00  
| � PG 5: 	 2.005,00
Anspruch nur über Entlastungsbetrag. 

Leistungen der Kurzzeitpflege  
Im Rahmen der Kurzzeitpflege können Pflegebedürf-
tige, die normalerweise zu Hause leben, für einen kur-
zen Zeitraum von bis zu acht Kalenderwochen in einer 
vollstationären Einrichtung wohnen. Die Pflegekasse 
zahlt einen Zuschuss zu den Kosten der pflegerischen 
Versorgung, der medizinischen Behandlungspflege 
sowie für die soziale Betreuung. Anspruchsberech-
tigt sind die Pflegebedürftigen mit den Pflegegraden 2 
bis 5; sie erhalten einheitlich einen Betrag von derzeit 
1.774 EUR im Jahr. Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 
können den monatlichen Entlastungsbetrag in Höhe 
von bis zu 125 Euro für Leistungen der Kurzzeitpflege 
einsetzen. 
Weiterhin besteht gegenüber der gesetzlichen Kran-
kenversicherung Anspruch auf Kurzzeitpflege bei 
schwerer Krankheit oder wegen einer akuten Ver-
schlimmerung der Krankheit, wenn Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege nicht gewährt werden – in 
der Regel im direkten Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt oder eine ambulante Operation. Die 
Krankenkasse leistet für eine Übergangszeit Kurzzeit-
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pflege, die sich in Leistungsdauer und Leistungshöhe 
nach dem Recht der Pflegeversicherung richtet (siehe 
oben). Achtung: Es darf keine Pflegebedürftigkeit im 
Sinne der Pflegeversicherung vorliegen. Die Leistung 
ist bei der jeweiligen Krankenkasse zu beantragen.
  
Leistungen der vollstationären Pflege  
Die vollstationäre Pflege ist gegenüber der häuslichen 
und teilstationären Pflege nachrangig. Das heißt, dass 
ein Anspruch auf Pflege in vollstationären Einrichtun-
gen erst dann besteht, wenn eine anderweitige Ver-
sorgung nicht möglich ist oder nach der Besonderheit 
des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Die Pflege-
kasse kann die Notwendigkeit der vollstationären 
Pflege im Rahmen einer Begutachtung durch den Me-
dizinischen Dienst der Pflegekassen prüfen lassen. In-
nerhalb der gleichen Einrichtung sind die Eigenanteile 
für alle Bewohner gleich hoch – unabhängig davon, 
ob Leistungen nach dem Pflegegrad 2 oder 5 bezogen 
werden (siehe hierzu Ausführungen auf Seite 88. Aus 
der nachstehenden Aufstellung können die aktuellen 
monatlichen Leistungen entnommen werden (Beträge 
in EUR):    
| � PG 1: 	 Zuschuss 125,00  
| � PG 2: 	 770,00 
| � PG 3: 	 1.262,00
| � PG 4: 	 1.775,00  
| � PG 5: 	 2.005,00
 

Sonstige  
finanzielle Hilfen  
Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung
Reichen Ihre Einkünfte im Alter oder bei voller Er-
werbsminderung nicht für Ihren notwendigen Le-
bensunterhalt aus? Dann sollten Sie Grundsicherung 
beantragen. Darin sind alle Leistungen, die auch nach 
dem Sozialhilferecht gezahlt werden, enthalten. Im 
Unterschied zur Sozialhilfe ist die Grundsicherung je-

doch unabhängig vom Einkommen Ihrer Kinder oder 
Eltern, es sei denn, dieses übersteigt 100.000 Euro im 
Jahr.  

Wer hat Anspruch?  
Einen Anspruch auf Grundsicherung sollten Sie prü-
fen lassen, wenn Sie eine Altersrente beziehen bzw. 
die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erreicht haben und Ihr gesamtes monatliches 
Einkommen weniger als 1.016 Euro beträgt. Dies gilt 
ebenso, wenn Sie dauerhaft erwerbsgemindert und 
mindestens 18 Jahre alt sind.  

Welche Leistungen enthält die Grundsicherung?  
Die Grundsicherung hilft Ihnen, die Kosten für Ihr 
tägliches Leben zu bezahlen. Dazu gehören:    
| � Ausgaben für Ihren notwendigen Lebensunterhalt 

– angepasst an Ihren Familienstand und  
Ihre Haushaltsführung  

| � Aufwendungen für Ihre Unterkunft – dazu  
gehören Miete, Nebenkosten und Heizung  

| � Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge  
sowie Vorsorgebeiträge in angemessener Höhe  

| � Mehrbedarf für bestimmte Personengruppen,  
wie zum Beispiel Schwerbehinderte  

| � Situationsabhängige Hilfen in Sonderfällen    

Was wird angerechnet?  
Wie viel Grundsicherung Sie bekommen, hängt von 
Ihrem Einkommen und Vermögen sowie dem Ihres 
Ehepartners ab. Das gilt auch, wenn Sie in einer ehe- 
oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft le-
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●  Hausnotruf

●  Menüservice

●   „Café Malta“ – Betreuungsdienst für 
Menschen mit und ohne Demenz

●   Besuchs- und Begleitungsdienste  
mit Hund

●  Pflegekurse

• Hausnotruf
• betreute Krankenfahrten
• Menüservice
• Betreuungsdienste für Menschen

mit und ohne Demenz
• Besuchs- und Begleitungsdienste
• Pflegekurse

Malteser Hilfsdienst Fulda
Aschenbergplatz 1 | 36039 Fulda | Tel. 0661 - 95310-0
www.malteser-fulda.de

Hilfe im Alter

Malteser Hilfsdienst Fulda e. V.
An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, Tel.: 0661 / 86977-0
www.malteser-fulda.de

• Hausnotruf
• betreute Krankenfahrten
• Menüservice
• Betreuungsdienste für Menschen

mit und ohne Demenz
• Besuchs- und Begleitungsdienste
• Pflegekurse

Malteser Hilfsdienst Fulda
Aschenbergplatz 1 | 36039 Fulda | Tel. 0661 - 95310-0
www.malteser-fulda.de

Hilfe im Alter

Malteser Hilfsdienst Fulda e. V.
An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, Tel.: 0661 / 86977-0
www.malteser-fulda.de
Malteser Hilfsdienst Fulda

www.malteser-fulda.de

Malteser Hilfsdienst Fulda
An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, Tel.: 0661 / 86977-0
www.malteser-fulda.de

ben, und für eingetragene Lebenspartner. Schonver-
mögen: 10.000 Euro zuzüglich nochmals 10.000 Euro 
für den (Ehe-)Partner. 
Die Leistung wird grundsätzlich für zwölf Monate be-
willigt. Danach müssen Sie rechtzeitig einen neuen 
Antrag stellen. Bitte beachten Sie dabei, dass Leis-
tungen aus der Grundsicherung nicht rückwirkend 
erfolgen. Daher ist ein rechtzeitiger Antrag besonders 
wichtig.   
Einen Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung können Sie im Behördenhaus am 
Schlossgarten, Heinrich-von-Bibra-Platz 5–9, 36037 
Fulda stellen. Wenn Sie Fragen zur Grundsicherung 
haben, empfiehlt es sich, direkt mit der zuständigen 
Stelle Kontakt aufzunehmen. 
Sie erreichen die Fachdienste telefonisch unter (0661) 
6006-1090 oder -1092.
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnort der 
antragstellenden Person.

Antragsteller, die in der Stadt Fulda und deren Stadt-
teilen leben, wenden sich an folgenden Fachdienst:
] � Fachdienst Soziale Leistungen   

Stadt Fulda (5600)
E-Mail: soziales@landkreis-fulda.de

Für alle Antragsteller im Landkreis Fulda ist folgender 
Fachdienst zuständig:
] � Fachdienst Soziale Leistungen  

Landkreis Fulda (5100)
E-Mail: grundsicherung@landkreis-fulda.de
  
Kriegsopferfürsorge
Die Kriegsopferfürsorge ergänzt die Versorgungsleis-
tungen (z.B. Leistungen der Heil- und Krankenbe-
handlung oder die Rentenzahlungen) durch besondere 
Hilfen im Einzelfall. 
Der Name Kriegsopferfürsorge verweist auf die Leis-
tungsberechtigten im Sozialen Entschädigungsrecht: 
die Kriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen. 
Fürsorgeleistungen können aber ebenso all diejeni-
gen erhalten, deren Anspruch auf Versorgung von der 
Versorgungsbehörde anerkannt wurde. Hierzu zählen 
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die Opfer von Gewalttaten, Wehrdienstbeschädigte, 
Zivildienstbeschädigte, Opfer staatlichen Unrechts 
in der DDR und lmpfgeschädigte sowie jeweils deren 
Hinterbliebene. 
Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge sind abhän-
gig vom Einkommen und Vermögen, soweit der Be-
darf nicht ausschließlich schädigungsbedingt ist. Die 
Kriegsopferfürsorge wird grundsätzlich nur auf vor-
herigen Antrag erbracht. Zuständig ist die:

] � Hauptfürsorgestelle beim Landeswohlfahrts-
verband Hessen  

Haupt- und Regionalverwaltung Kassel
Thomas Niermann, Kölnische Straße 30, 
34117 Kassel, Telefon: (0561) 1004-2648, 
E-Mail: soziale-entschaedigung@lwv-hessen.de 

Wohngeld  
Mietzuschuss und Lastenzuschuss  
Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur Mie-
te (Mietzuschuss) oder zur Wohnhausbelastung bei 
Hauseigentümern (Lastenzuschuss). Auf das Wohn-
geld haben Sie einen Rechtsanspruch, wenn die Leis-
tungsvoraussetzungen nach dem Wohngeldgesetz 
erfüllt sind. Ob Sie Wohngeld in Anspruch nehmen 
können und in welcher Höhe, hängt von folgenden 
Faktoren ab:  
1. � Zahl der zu Ihrem Haushalt gehörenden  

Familienmitglieder  
2. � Höhe des Einkommens der zu Ihrem Haushalt 

gehörenden Familienmitglieder  
3. � Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung
Für die Gewährung von Wohngeld ist ein Antrag er-
forderlich.   
Sofern Sie allerdings eine Transferleistung (z.B. Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ar-
beitslosengeld II/Sozialgeld etc.) beziehen, bei der Kos-
ten der Unterkunft berücksichtigt werden, sind Sie vom 
Wohngeldbezug ausgeschlossen. 
Antragsformulare können Sie direkt bei der Wohngeld-
stelle des Landkreises Fulda oder der Stadt Fulda anfor-
dern oder von der Internetseite des Landkreises Fulda 
herunterladen.  

] � Landkreis Fulda 
Wohngeld 
Heinrich-von-Bibra-Platz 5–9, 36037 Fulda, 
Telefon: (0661) 6006-1090 
Bürgerservice: (0661) 115
E-Mail: wohngeldstelle@landkreis-fulda.de
(bei Wohnsitz im Landkreis Fulda)
E-Mail: soziales@landkreis-fulda.de 
(bei Wohnsitz in der Stadt Fulda)

Blindengeld  
Auf Antrag können Blinde und hochgradig sehbehin-
derte Menschen monatlich Blindengeld vom LWV 
Hessen in Kassel erhalten. Diese Geldleistung wird 
unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt 
und soll dazu beitragen, dass auch blinde bzw. seh-
behinderte Menschen am täglichen Leben teilnehmen 
können. Blindengeld erhält, wer auf dem besseren 
Auge nicht mehr als 2 Prozent (blind) bzw. nicht mehr 
als 5 Prozent (sehbehindert) sieht. Erhalten Blinde 
oder sehbehinderte Menschen Leistungen der Pflege-
versicherung, wird das Blinden- bzw. Sehbehinder-
tengeld gekürzt. Bei stationärer Pflege erhalten Blinde 
nur noch 50 Prozent des vollen Blindengelds und Seh-
behinderte nur noch 10 Prozent. 

] � Das Landesblindengeld in Hessen 
beträgt seit dem 1. Juli 2020 
| � ab dem 18. Lebensjahr: 658,27 € 
| � bei Pflegegrad 2: 512,91 € 
| � bei Pflegegrad 3-5: 478,42 € 
| � für Heimbewohner: 329,13 € 
| � für Minderjährige (1.-18. Lj): 383,37 € 
| � bei Pflegegrad 2: 310,69 € 
| � bei Pflegegrad 3-5: 293,44 € 
| � für Heimbewohner: 191,69 € 

] � Das Sehbehindertengeld in Hessen  
beträgt seit dem 1. Juli 2020 

| � ab dem 18. Lebensjahr: 197,48 € 
| � bei Pflegegrad 2: 153,87 € 
| � bei Pflegegrad 3-5: 143,52 € 
| � für Heimbewohner: 65,83 € 
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| � für Minderjährige (1.-18. Lj): 115,01 € 
| � bei Pflegegrad 2: 93,21 € 
| � bei Pflegegrad 3-5: 88,03 € 
| � für Heimbewohner: 38,34 € 

Zuständig für Leistungen nach dem Hessischen Lan-
desblindengeldgesetz (Blindengeld) und der Blinden-
hilfe ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen, der wie 
folgt zu erreichen ist:  

] � Landeswohlfahrtsverband Hessen
Haupt- und Regionalverwaltung Kassel  
Regionalmanager Bernd Torbohm, 
Kölnische Straße 30, 34117 Kassel, 
Telefon: (0561) 1004-2252, Fax: (0561) 1004-1252,
E-Mail: bernd.torbohm@lwv-hessen.de   

Gehörlosengeld 
Gehörlose Menschen haben aufgrund ihrer Behin-
derung Mehraufwendungen. Gehörlosengeld ist eine 
finanzielle Leistung, die die Bewältigung alltäglicher 
Herausforderungen wie auch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben erleichtern soll. Die Leistung wird 
pauschal in Höhe von 150,00 Euro bewilligt und soll 
dazu beitragen, die entstehenden Aufwendungen zu 
vermindern.
Sofern der gehörlose Mensch Geldleistungen nach 
anderen Rechtsvorschriften bezieht, die ebenfalls zum 
Ausgleich dieser Mehraufwendungen bestimmt sind, 
werden diese auf das Gehörlosengeld angerechnet.
Bei einem Umzug in eine Einrichtung oder beson-
dere Wohnform (früher als stationäres Wohnen be-
zeichnet) verringert sich das Gehörlosengeld, wenn 
gleichzeitig Leistungen von einem anderen öffent-
lich-rechtlichen Träger (z. B. Pflegekasse, Sozialamt, 
Krankenversicherung) bezogen werden.
Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen eine 
Taubheit oder eine an Taubheit grenzende Schwer-
hörigkeit beiderseits vorliegt und bei denen aufgrund 
dessen ein Grad der Behinderung mit Vergabe des 
Merkzeichens „Gl“ von 100 festgestellt ist.

Quelle: Landeswohlfahrtsverband Hessen: 
Gehörlosengeld (lwv-hessen.de)

Hilfe zur Pflege 
Reichen die Leistungen der Pflegekasse nicht aus, um 
die Heimpflegekosten zu decken und ist die pflegebe-
dürftige Person nicht in Lage, aus eigenen Mitteln die 
noch offenen Kosten zu bestreiten, kommen ergän-
zende Sozialhilfeleistungen nach den Bestimmungen 
des SGB XII (Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch) in Be-
tracht. 

]  Landkreis Fulda
Behördenhaus am Schlossgarten
Heinrich-von-Bibra-Platz 5–9, 36037 Fulda, 
Bürgerservice: (0661) 115, Telefon: (0661) 6006-0
E-Mail: Landkreis Fulda: 
pflege-team@landkreis-fulda.de  
(Bei Wohnsitz im Kreisgebiet Fulda)
E-Mail: Stadt Fulda: 
soziales@landkreis-fulda.de  
(Bei Wohnsitz in der Stadt Fulda) 

Sozialhilfe  
Grundsätzlich kommen ergänzend zu den Pflegekas-
senleistungen im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ nach 
den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs, Zwölfter 
Teil (SGB XII), Sozialhilfeleistungen für Pflegebe-
dürftige in Betracht. Die Sozialhilfe ist im Gegensatz 
zu den Pflegekassenleistungen einkommens- und ver-
mögensabhängig. 
Daneben sind Ansprüche, die Pflegebedürftige gegen-
über Dritten haben, entscheidungsrelevant (z.B. An-
sprüche aus einem Vertrag). Außerdem werden – vor 
allem bei vollstationärer Unterbringung im Heim 
– potenziell Unterhaltspflichtige (Kinder) vom So-
zialamt auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft, wenn 
Indizien für ein Jahresbruttoeinkommen von über 
100.000 € vorliegen. Damit findet bei der Sozialhilfe 
neben der fachlichen auch eine wirtschaftliche Prü-
fung statt. Die im Rahmen der Sozialhilfe gewähr-
ten Hilfen sind inhaltlich im Wesentlichen mit den 
Leistungen der Pflegekasse, die zunächst vorrangig 
zu beantragen sind, identisch. In Bezug auf den Leis-
tungsumfang gibt es bei der Sozialhilfe keine vom Ge-
setzgeber festgelegten Pauschalbeträge – Ausnahme: 
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Pflegegeld bei häuslicher Pflege. Der Sozialhilfeträger 
hat einzelfallbezogen pflegerische Bedarfe sowie die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der pflegebedürftigen 
Person zu ermitteln.

Sozialhilfezuständigkeiten
Die Fachdienste 5100 und 5600 sind für die Hilfe zur 
Pflege zuständig. Der Fachdienst 5100 betreut das 
Kreisgebiet, der Fachdienst 5600 betreut das Stadtge-
biet Fulda. Beide Fachdienste sind wie folgt erreichbar:

] � Behördenhaus am Schlossgarten, 
Heinrich-von-Bibra-Platz 5-9, 36037 Fulda 

Wenn Sie Fragen zur Sozialhilfe haben, empfiehlt es 
sich, direkt mit der zuständigen Stelle Kontakt auf-
zunehmen. Die Zuständigkeit richtet sich nach dem 
Wohnort des Pflegebedürftigen.
Pflegebedürftige, die in der Stadt Fulda und deren Stadt-
teilen leben, wenden sich an folgenden Fachdienst: 

] � Landkreis Fulda
Fachdienst 5600 (Soziale Leistungen Stadt Fulda) 
Telefon: (0661) 6006-0
E-Mail: soziales@landkreis-fulda.de

Für alle Pflegebedürftigen im Landkreis Fulda ist fol-
gender Fachdienst zuständig:

] � Landkreis Fulda
Fachdienst 5100 (Soziale Leistungen Landkreis Fulda) 
Telefon: (0661) 6006-0
E-Mail: pflege-team@landkreis-fulda.de

Die Grundrente
Am 1. Januar 2021 ist das Gesetz zur Grundrente in 
Kraft getreten. Rund 1,3 Millionen Rentnerinnen 
und Rentner profitieren von einem individuellen Zu-
schlag zu ihrer Rente – unabhängig davon, ob sie 
schon in Rente sind oder erst in Rente gehen werden. 
Die Grundrente ist ein individueller Zuschlag zu Ihrer 
Rente und honoriert eine langjährige Versicherung 
bei unterdurchschnittlichem Einkommen. Das heißt, 

langjährig Versicherte mit einem durchschnittlich ver-
sicherten Einkommen von weniger als 80 Prozent des 
Durchschnittseinkommens können unter Umständen 
einen individuellen Zuschlag zu ihrer Rente erhalten. 
Um den Grundrentenzuschlag in voller Höhe erhalten 
zu können, müssen mindestens 35 Jahre an sogenann-
ten Grundrentenzeiten vorhanden sein. Die Grund-
rente startet in einem sogenannten Übergangsbereich 
bereits dann, wenn 33 Jahre Grundrentenzeiten vor-
handen sind. 
Sie müssen keinen Antrag auf Grundrente stellen – 
auch nicht diejenigen, die schon eine Rente beziehen. 

] � Deutsche Rentenversicherung Hessen  
Auskunfts- und Beratungsstelle  
Danziger Straße 2, 36093 Künzell, 
Telefon (0661) 96093120, 
E-Mail kundenservice-in-fulda@drv-hessen.de  

Hilfen bei Schwerbehinderung
Behinderungen können vor allem bei älteren Men-
schen auftreten. Laut statistischem Bundesamt sind 
rund 24,5 Prozent der über 64-Jährigen schwerbe-
hindert. 
Umso wichtiger ist es, den Menschen unabhängig von 
der Art ihrer Behinderung Unterstützungsmöglich-
keiten und Hilfen zur Verfügung zu stellen. Menschen 
mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte 
Menschen können Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch X (SGB IX) erhalten, um ihre Selbstbestimmung 
und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden 
oder ihnen entgegenzuwirken.  

Grad der Behinderung (GdB): 
Der GdB ist ein Maß für die Schwere der gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen, der nach Zehnergraden 
abgestuft wird. Liegen mehrere Beeinträchtigungen 
vor, wird deren Gesamtauswirkung beurteilt und ein 
Gesamt-GdB ermittelt (entspricht nicht der Summe 
der einzelnen Behinderungsgrade).  
Als Mensch mit Behinderung nach dem SGB IX 
(Neuntes Sozialgesetzbuch) gilt eine Person mit einem 
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GdB von mindestens 20. Eine Schwerbehinderung 
liegt vor, wenn mindestens ein GdB von 50 festgestellt 
worden ist.  

Nachteilsausgleiche: 
Für Menschen mit Behinderungen gibt es in einigen 
Bereichen die sogenannten Nachteilsausgleiche. Die 
Vergünstigungen hängen vom Grad der Behinderung 
und den eingetragenen Merkzeichen im Schwerbehin-
dertenausweis ab. Ob und welche Nachteilsausgleiche 
für Sie in Frage kommen, können Sie beim zuständi-
gen Amt für Versorgung und Soziales erfragen. Nach-
teilsausgleiche können z.B. günstigere Eintrittspreise, 
steuerliche Vergünstigungen, kostenlose Nutzung von 
Bussen und Bahnen im Nahverkehr etc. sein.  

Merkzeichen: 
Merkzeichen können Menschen mit Behinderungen 
zusätzlich zu ihrem GdB je nach Vorliegen der gesund-
heitlichen Voraussetzungen erhalten. Mit diesen kann 
die betroffene Person bestimmte Rechte und Nach-
teilsausgleiche in Anspruch nehmen. Merkzeichen 
werden im Schwerbehindertenausweis eingetragen.  

Schwerbehindertenausweis:
Ab einem GdB von 50 kann beim Versorgungsamt der 
Schwerbehindertenausweis beantragt werden. In die-
sem Ausweis sind die Merkzeichen und der Grad der 
Behinderung eingetragen. Der Schwerbehinderten-
ausweis dient als Nachweis für die Inanspruchnahme 
von Leistungen und sonstigen Hilfen (sog. Nachteils-
ausgleiche).

Ansprechpartner:
Das zuständige Amt für Versorgung und Soziales – 
Versorgungsamt – stellt auf Antrag das Vorliegen ei-
ner Behinderung, den Grad der Behinderung sowie die 
Merkzeichen fest. Das Versorgungsamt berät Sie auch 
in sonstigen Fragen zum Schwerbehindertenrecht.

] � Hessisches Amt für Versorgung  
und Soziales Fulda  

Washingtonallee 2, 36041 Fulda, 
Telefon: (0661) 62070, 
E-Mail: postmaster@havs-ful.hessen.de 
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AAA Alles was 
Recht ist

Betreuung und 
Verfügungen  
Wer als Erwachsener seine eigenen rechtlichen Ange-
legenheiten aufgrund einer psychischen Erkrankung 
bzw. körperlichen, geisti gen oder seelischen Behin-
derung nicht mehr ganz oder teilweise regeln kann, 
fi ndet Hilfestellung und Vertr etung im Rahmen der 
gesetzlichen Betr euung.  Dabei wird in jedem Einzel-
fall geprüft , welche Angelegenheiten eine betr off ene 
Person noch regeln kann und in welchen Aufgaben-
kreisen sie Unterstützung benöti gt. Erst wenn andere 
Hilfsangebote, wie beispielsweise eine Vollmachts-
erteilung, nicht mehr ausreichen oder organisiert wer-
den können, kommt die Einrichtung einer gesetzlichen 
Betr euung in Betr acht. Erst dann wird durch Gerichts-
beschluss ein/e Betr euer/-in bestellt. Das Amtsgericht 
am Wohnsitz/Aufenthaltsort der betr off enen Person 
ist als Betr euungsgericht zuständig für sämtliche Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit der Einrichtung, 
Veränderung und Aufh ebung der gesetzlichen Betr eu-
ung. Auch werden hier die entsprechenden Antr äge 
zur Einrichtung einer Betr euung gestellt. 
Im Zentr um des Betr euungsrechts stehen der Erhalt 
der Selbstständigkeit, die Förderung des Selbstbesti m-
mungsrechts sowie die Sorge für das größtmögliche 
Wohl betr euungsbedürft iger Personen. Aufgabe der 
Betr euungsbehörde ist es im weitesten Sinne, den Per-

sönlichkeitsrechten und dem Wohl der betr off enen 
Personen in einem gerichtlichen Betr euungsverfah-
ren Ausdruck zu verleihen. Die Mitarbeiter/-innen 
beraten und unterstützen zum einen die betr off enen 
Personen und deren Angehörige in Fragen der recht-
lichen Betr euung und zum anderen die rechtlichen 
Betr euer/-innen und Bevollmächti gte bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben. Dabei arbeiten sie eng mit 
dem Gericht zusammen und sind Beteiligte des jewei-
ligen Betr euungsverfahrens. Die Betr euungsbehörde 
des Landkreises Fulda erreichen Sie unter:  

]  Kreisausschuss des Landkreises Fulda  
Fachdienst Soziale Leistungen, Betr euungsbehörde  
Behördenhaus am Schlossgarten, 
Landkreis Fulda,  
Heinrich-von-Bibra-Platz 5–9, 36037 Fulda, 
Erreichbarkeit über Bürgerservice: 0661 115, 
Telefon: (0661) 6006-0, 
E-Mail betr euungsbehoerde@landkreis-fulda.de  

„Hoff entlich tr ifft   es mich nie“ – wünscht sich je-
der. Kein Mensch möchte in die Lage kommen, durch 
Krankheit, Alter oder Unfall nicht mehr über sich 
selbst oder seine Angelegenheiten entscheiden zu kön-
nen. Sei es die Angst vor einer „technikgläubigen“
Medizin, der Wunsch, bis ins hohe Alter unversehrt und 
autonom zu sein oder sicherzustellen, dass kein Frem-
der besti mmen soll. Um Vorsorge zu tr eff en, empfi ehlt 
es sich, fr ühzeiti g vorbeugend eine Pati entenverfügung, 
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36100 Petersberg-Margretenhaun, Thüringer Straße 13
www.storch-bestattungen.de

06 61 - 9 64 10

✓umfassender 24-Stunden-Service
✓im gesamten Landkreis Fulda
✓individuelle Beratung
✓Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten 
✓alle Bestattungsarten

Inh. Felix Statt

✓✓umfassender 24-Stunden-Service✓umfassender 24-Stunden-Service✓
✓✓im gesamten Landkreis Fulda✓im gesamten Landkreis Fulda✓
✓✓individuelle Beratung✓individuelle Beratung✓
✓✓Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten ✓Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten ✓
✓✓alle Bestattungsarten✓alle Bestattungsarten✓

Inh. Felix Statt

Vorsorgevollmacht und/oder Betr euungsverfügung zu 
erstellen.  Ist es bei der Betr euungsverfügung ausrei-
chend, anhand eines einseiti gen Formulars Name und 
Anschrift  der gewünschten Person, die zum Betr eu-
er/ zur Betr euerin bestellt werden soll, zu benennen, 
sollte man sich für die Formulierung der Pati enten-
verfügung ausreichend Zeit nehmen. Je ausführlicher 
und personenbezogener Ihre Vorstellungen sind, desto 
mehr können Ärzti nnen und Ärzte damit anfangen. 
Informati onen und Beratung erhalten Sie beim Senio-
renbüro der Stadt Fulda sowie im Pfl egestützpunkt im 
Landkreis Fulda sowie bei den Betr euungsvereinen, 
Rechtsanwälten und Notaren.  
Die Betr euungsvereine im Landkreis Fulda erreichen 
Sie unter:  

]  Sozialdienst katholischer Frauen  
Ritt ergasse 4, 36037 Fulda, 
Telefon: (0661) 8394-0, E-Mail: info@skf-fulda.de, 
www.skf-fulda.de  

]  VdK-Betr euungsverein Osthessen e.V.
Heinrichstr aße 58a, 36043 Fulda, 
Telefon: (0661) 9019703, 
E-Mail:  betr euungsverein.fulda@vdk.de, 
www.vdk-betr euungsverein-fulda.de

Vollmacht
Um die Einrichtung einer gesetzlichen Betr euung ent-
behrlich zu machen, können Sie vorsorglich eine oder 
mehrere Personen Ihres Vertr auens bevollmächti gen, 
damit diese rechtlich stellvertr etend für Sie handeln 
können, wenn Sie hierzu einmal nicht mehr in der 
Lage sein sollten. 
Die Vollmacht ist vor allem dann wichti g, wenn auf-
grund von Krankheit oder Unfall die eigenen Angele-
genheiten nicht mehr selbst geregelt werden können. 
Die Vollmacht kann zum Beispiel Entscheidungen 
über medizinische Behandlungen oder Vermögens- 
und Wohnungsangelegenheiten beinhalten. Voraus-
setzung für die Erteilung einer Vollmacht ist, dass Sie 
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geschäftsfähig sind und die Tragweite Ihrer Entschei-
dungen erkennen können. Außerdem muss die be-
vollmächtigte Person zur Ausübung der Vollmacht be-
reit und in der Lage sein. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, muss in aller Regel auch keine Person durch 
das Betreuungsgericht zum/zur Betreuer/-in bestellt 
werden. 
Eine Vollmacht können Sie individuell, für einzelne 
Bereiche oder als Generalvollmacht erteilen. Nur in 
bestimmten Fällen ist diese an Formvorschriften ge-
bunden, wie z.B. bei Grundstücksangelegenheiten. 
Um hier stellvertretend handeln zu können, muss die 
Unterschrift des Vollmachtgebers/der Vollmachtge-
berin öffentlich beglaubigt sein. Diese Unterschrifts-
beglaubigung können Sie einerseits bei der Betreu-
ungsbehörde sowie andererseits bei einem Notar/ 
einer Notarin vornehmen lassen. Wichtig ist, dass die 
Vollmacht gut lesbar ist und die Originalausfertigung 
vorgelegt werden kann. Darüber hinaus können Voll-
machten gegen eine Gebühr zentral beim Zentralen 
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Inter-
net unter:  
www.bmj.bund.de/publikationen, 
www.vorsorgeregister.de  

Die Betreuungsverfügung
Mit einer Betreuungsverfügung haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihre Wünsche und Vorstellungen festzulegen. 
Mittels einer Betreuungsverfügung kann man bestim-
men oder auch ausschließen, wer zum Betreuer/zur 
Betreuerin bestellt/nicht bestellt werden soll. Zudem 
können hierin Wünsche hinsichtlich der Betreuungs-
führung, beispielsweise in der Frage der Wohnform 
oder aber auch eine Festlegung der Aufgabenberei-
che, eine Festlegung der Vermögensverwaltung und/
oder Bestimmungen hinsichtlich medizinischer An-
gelegenheiten, gegebenenfalls mit Verweis auf eine 
verfasste Patientenverfügung, aufgenommen werden. 
Eine Betreuungsverfügung kann so das Betreuungsge-
richt bei der Bestimmung und Kontrolle der Betreu-
ungsperson im Bedarfsfall anleiten.  

Die Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung kann die ärztliche Be-
handlung beeinflusst werden. Sie können zum Bei-
spiel besondere Bitten äußern und festlegen, welche 
lebensverlängernden Maßnahmen Sie wünschen oder 
ablehnen. Empfehlenswert ist es, persönliche Wert-
vorstellungen, Einstellungen zum Leben und Sterben 
sowie religiöse Anschauungen als Ergänzung und 
Auslegungshilfe in der Patientenverfügung zu schil-
dern. Eine Patientenverfügung richtet sich in erster 
Linie an Ärzte und das Behandlungsteam. Sie kann 
sich zusätzlich an einen Bevollmächtigten oder gesetz-
liche/-n Vertreter/-in richten und Anweisungen oder 
Bitten zur Auslegung und Durchsetzung der Patien-
tenverfügung enthalten.

Dokumentenmappe
Wichtige Urkunden und Papiere sollten in einer Do-
kumentenmappe aufbewahrt werden. So sind auch bei 
Behördengängen alle Unterlagen schnell zur Hand. 
Von wichtigen Dokumenten sollten Sie Kopien und 
eventuell beglaubigte Abschriften anfertigen lassen. 
Informieren Sie Ihre Angehörigen, wo sie diese Map-
pe im Notfall finden. Das Hessische Ministerium 
für Arbeit, Familie und Gesundheit hat in Koopera-
tion mit der Landesseniorenvertretung Hessen eine 
Wichtigmappe herausgegeben, die Sie kostenlos unter 
https://landesseniorenvertretung.hessen.de/start-
seite/wichtigmappe/ herunterladen können. 

Erben und Vererben  
Haben Sie schon einmal bedacht, was mit Ihrem Ver-
mögen passiert, wenn Sie versterben? Werden sich 
die Erben einig sein? Wer etwas zu vererben hat, wird 
doch auch ein großes Interesse daran haben, selbst 
festzulegen, wer was erhalten soll. Dabei spielen auch 
steuerliche Überlegungen eine wesentliche Rolle. 
Der Gesetzgeber hat Freibeträge festgelegt. Wenn 
innerhalb dieser Freibeträge vererbt oder zu Lebzei-
ten verschenkt wird, muss der Erbe bzw. Beschenkte 
keine Steuern zahlen. Wenn man bereits zu Lebzei-
ten etwas überträgt, kann man Freibeträge mehrfach 
nutzen. Aber wie geht das? Wie mache ich alles rich-



ALLES WAS RECHT IST    99

tig? Jede Nachfolgeregelung sollte individuell bedacht 
werden. Treffen Sie zu Lebzeiten keine Regelung, tritt 
die im Bürgerlichen Gesetzbuch und Lebenspartner-
schaftsgesetz vorgesehene gesetzliche Erbfolge ein. 
Diese sieht vor, dass in erster Linie Kinder und Ehe- 
bzw. Lebenspartner erben. Sind keine Nachkommen 
vorhanden, schließen sich je nach Verwandtschafts-
grad die übrigen Angehörigen an. 
Nun sind jedoch nicht alle Verwandten in gleicher 
Weise erbberechtigt. Das Gesetz teilt sie in Erben ver-
schiedener Ordnungen ein. Ob und in welcher Höhe 
Erbschaftssteuer zu entrichten ist, richtet sich nach 
dem Wert des Erwerbs und dem Verwandtschaftsver-
hältnis des Erben zum Erblasser. 

Der Freibetrag beträgt 
| � 500.000 € für Ehegatten bzw. eingetragene  

Lebenspartner  
| � 400.000 € für ein Kind sowie ein Enkelkind,  

das anstelle eines verstorbenen Kindes erbt und  
| � 200.000 € für Enkelkinder   

Zusätzlich zu den allgemeinen Freibeträgen erhalten 
Ehe- bzw. eingetragene Lebenspartner und bis zu  
27 Jahre alte Kinder noch einen sogenannten Ver-
sorgungsfreibetrag. Für Ehegatten und eingetragene 
Lebenspartner liegt dieser bei 256.000 €. Der Ver-
sorgungsfreibetrag für Kinder bis 5 Jahre liegt bei 
52.000 €. Bei älteren Kindern fällt er immer gerin-
ger aus. Im Alter von 20 bis 27 Jahren sind es noch 
10.300 €. 

Was soll man also tun? Fachleute raten: 
Wenn Sie Handlungsbedarf sehen, dann informieren 
Sie sich unbedingt beim Fachmann. Nur dieser kann 
Ihnen sagen, ob es sinnvoll ist, schon zu Lebzeiten 
Vermögenswerte zu übertragen oder damit bis zum 
Versterben zu warten. Eventuell stellt sich auch die 
Frage, ob ein Testament errichtet werden soll und wie 
dieses gestaltet werden könnte. Informationen und 
Erklärungen zum Erbrecht gibt auch die Broschüre 
„Erben und Vererben“ des Bundesministeriums der 
Justiz (www.bmj.de). 
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LLL
Letzte Fragen

Hospizarbeit und 
Palliativversorgung  
Im Landkreis Fulda gibt es verschiedene Hospiz- und 
Palliati vdienste, die wertvolle Arbeit leisten:  

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst der Malteser  
Der ambulante Hospizdienst bietet psychosoziale Be-
gleitung für schwer kranke und sterbende Menschen 
und deren Angehörige. Als Ergänzung der ambulan-
ten pfl egerischen und medizinischen Versorgung und 
der seelsorgerlichen Betr euung sind die Aufgaben des 
ambulanten Hospizdiensts insbesondere:  
|  Begleitung sterbender und schwerkranker 

Menschen  
|  Entlastung und Begleitung der Angehörigen  
|  Psychosoziale Beratung zu den Th emen Sterben, 

Tod und Trauer  
|  Palliati ve Beratung und Informati on  
|  Trauerbegleitung in Einzel- oder 

Gruppengesprächen  
|  Angebote weiterführender Hilfe 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind quali-
fi zierte Ehrenamtliche und hauptamtliche Palliati v-
Care-Fachkräft e. Der Hospizdienst bietet seine Un-
terstützung kostenfr ei an.  

]  Malteser Ambulanter Hospiz- und 
Palliati vberatungsdienst  

An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, 
Telefon: (0661) 86977250, www.malteser-fulda.de, 
E-Mail: hospizzentr um.fulda@malteser.org 

]  Malteser Kinderhospizdienst 
Main-Kinzig-Fulda

An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda
Telefon: (0661) 86977250
www.malteser-fulda.de, 
E-Mail: wilfr ied.wanjek@malteser.org 

]  Ambulanter Hospizdienst im Hünfelder Land  
Ökumenischer Hospizverein Hünfeld  
Mackenzeller Str . 19, 36088 Hünfeld, 
Telefon: (06652) 967016, 
www.hospizverein-huenfeld.de, 
E-Mail: hospiz@drk-huenfeld.de  

PalliativNetz Osthessen  
Im Palliati vNetz Osthessen arbeiten Ärzte und exami-
nierte Pfl egekräft e mit Palliati v-Care-Weiterbildung 
Hand in Hand zum Wohle Schwerstkranker und Ster-
bender. Die Stadt und der Landkreis Fulda sind das 
Einsatzgebiet. 
Die Kontaktaufnahme erfolgt durch Hausärzte, Kli-
niken, Pfl egedienste, Angehörige und andere Insti -
tuti onen. Durch eine enge Kooperati on ist eine zeit-
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nahe, möglichst umfassende Betreuung möglich. Sind 
die Voraussetzungen für eine spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung gegeben, terminiert das Palliativ-
team den Erstbesuch zeitnah. 
Für Patienten und Angehörige gibt es eine 24-Stun-
den-Rufbereitschaft durch Arzt und Palliativ-Care-
Fachkräfte.  

] � Palliativnetz Osthessen  
Gerloser Weg 23a, 36039 Fulda, 
Telefon: (0661) 2500675 (von 8 bis 16 Uhr), 
www.palliativnetz-osthessen.de, 
E-Mail:: info@palliativnetz-osthessen.de  

Hospiz St. Elisabeth zu Fulda  
Das stationäre Hospiz ist eine Einrichtung der besonde-
ren Art mit acht Einzelzimmern in freundlich-wohn-
licher Atmosphäre. Intention ist es, Schwerstkranke 
und Sterbende in ihrer letzten Lebensphase durch 
palliativ-medizinische Versorgung sowie menschliche 
Zuwendung zu begleiten. Die Betreuung der Gäste 
wird durch ein interdisziplinäres und multiprofessio-
nelles Team aus Pflegekräften, Palliativmedizinern, 
Psychologen, Therapeuten verschiedener Fachrich-
tungen sowie hauswirtschaftlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern gewährleistet.  

] � Hospiz St. Elisabeth zu Fulda  
gemeinnützige GmbH  

Gerloser Weg 23a, 36039 Fulda, 
Telefon: (0661) 8697660, www.hospiz-fulda.de, 
E-Mail: info@hospiz-fulda.de   

Zentrum für Palliativmedizin  
am Klinikum Fulda 
Der Mensch im Blick  
Es gibt Erkrankungen, die selbst im Hinblick auf neu-
este Forschung und intensive Therapiemethoden nicht 
heilbar sind, sondern eine bleibende Belastung für den 
Patienten und seine Angehörigen darstellen. Dies trifft 
nicht nur für Krebserkrankungen zu, sondern auch für 
viele andere chronische Krankheiten, wie beispielswei-
se demenzielle Erkrankungen, chronische Herz-, Lun-

gen- und Nierenerkrankungen, bleibende Gehirnschä-
digungen nach Unfällen sowie für viele andere mehr. 
In solch einer Situation entstehen für Menschen ganz 
neue Bedürfnisse. Im Zentrum für Palliativmedizin am 
Klinikum Fulda hat daher der Erhalt der Lebensqualität 
von Patienten mit unheilbaren Erkrankungen oberste 
Priorität. Das Team der Palliativversorgung besteht aus 
speziell weitergebildeten, langjährig erfahrenen Ärz-
ten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Sozialpädago-
gen, Psychoonkologen, Kunst-, Atem- und Musikthe-
rapeuten sowie Seelsorgern und Hospizhelfern.  

Angebote  
| � Verbesserung der Lebensqualität durch Therapie-

angebote, die so individuell sind wie jeder Patient  
| � Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen zu 

nächsten Behandlungsschritten und Therapiezielen  
| � Linderung von Symptomen, wie z.B. Luftnot, 

Schmerzen, Übelkeit oder Angst  
| � Vorausschauende Versorgungsplanung,  

inkl. Beratung zu Vorsorgedokumenten  
| � Koordination der weiteren Versorgung  

nach dem Krankenhaus  
| � Begleitung in der Sterbephase  
| � Vermittlung von Hilfsangeboten für Angehörige 

(z.B. Trauergruppen)   

Stationäre Palliativmedizin  
im Klinikum Fulda  
Die Station bietet ein Angebot für Patienten mit ho-
her Symptom- oder Problembelastung, deren ganz-
heitliche Behandlung im Rahmen eines stationären 
Aufenthalts erfolgt. Gründe hierfür können intensive 
ärztliche oder pflegerische Versorgung, akute Über-
forderung im häuslichen Umfeld bei plötzlicher Ver-
schlechterung der Erkrankung, Unsicherheiten über 
das Therapieziel oder Stabilisierungsversuche vor 
einer geplanten Entlassung sein. Die Palliativstation 
bietet zehn Einzelzimmer mit Übernachtungsmög-
lichkeit für Angehörige. Besichtigungen der Station 
sind nach Terminabsprache gerne möglich. 
Zusätzlich berät und begleitet der Palliativdienst des 
Klinikums Fulda Patienten und Angehörige in allen 
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Abteilungen des Klinikums während des (teil-)sta-
tionären Aufenthalts. Die Einbeziehung des Palliativ-
diensts ist zu jedem Zeitpunkt einer schweren Erkran-
kung möglich – auch begleitend zu einer Chemo- oder 
Strahlentherapie. Der Palliativdienst besucht Patien-
ten auf allen Stationen und steht nach vorheriger Ter-
minabsprache auch Angehörigen für Gespräche zur 
Verfügung. Er bietet ganzheitliche Betreuung, Thera-
pie von Symptomen, Beratung zu Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht sowie vorausschauende Pla-
nung der weiteren Versorgung. Die palliativmedizini-
sche Betreuung erfolgt immer in enger Abstimmung 
mit den behandelnden Ärzten und im Pflegeteam.  

Zentrum für Palliativmedizin  
] � Klinikum Fulda 
(Direktor: Dr. Sebastian Schiel), 
Pacelliallee 4, 36043 Fulda, 
Telefon: (0661) 84-3381, www.klinikum-fulda.de, 
E-Mail: 
sekretariat-palliativmedizin@klinikum-fulda.de  

Ambulante Palliativmedizin im  
MVZ Osthessen am Klinikum Fulda  
In der palliativmedizinischen Sprechstunde werden in 
enger Abstimmung mit dem behandelnden Haus- und 
Facharzt Patienten und Angehörige zu jedem Zeit-
punkt einer schweren Erkrankung, wenn diese nicht 
völlig heilbar ist, behandelt, beraten und begleitet. 
Auch begleitend zu einer Chemo- oder Strahlenthera-
pie können wir tätig werden.

Angebote: 
| � Verbesserung der Lebensqualität durch individuelle 

Therapieangebote  
| � Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen zu 

nächsten Behandlungsschritten und Therapiezielen  
| � Linderung von Symptomen, wie z.B. Luftnot, 

Schmerzen, Übelkeit oder Angst  
| � Vorausschauende Versorgungsplanung,  

inkl. Beratung zu Vorsorgedokumenten  
| � Vermittlung von Hilfsangeboten für Patient  

und Angehörige   

] � MVZ Osthessen GmbH  
Fachbereich Palliativmedizin
Pacelliallee 4, 36043 Fulda, 
Telefon: (0661) 84-3383  

Palliativstation der Helios St. Elisabeth 
Klinik Hünfeld  
Auf der Palliativstation der Helios St. Elisabeth Kli-
nik stehen modern eingerichtete Palliativzimmer für 
unheilbar erkrankte Menschen bereit, in denen auch 
die Unterbringung von Angehörigen ermöglicht wird. 
Ein multiprofessionelles Team von Ärzten, speziellen 
Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten, Logo-
päden, Psychologen, Sozialarbeitern und Seelsorgern 
kümmert sich ganzheitlich um Patienten und deren 
Angehörige. Ziel ist es, ein weitgehend beschwerde-
freies, würdiges Leben zu ermöglichen. Schmerzen, 
belastende körperliche Einschränkungen sowie sozia-
le und seelische Nöte sollen gelindert werden, sodass 
eine Rückkehr ins vertraute häusliche Umfeld mög-
lich wird.   

] � Helios St. Elisabeth Klinik Hünfeld  
Palliativmedizin  
Schillerstraße 22, 36088 Hünfeld, 
Telefon: (06652) 987-0, 
www.helios-gesundheit.de/standorte-angebote/
kliniken/huenfeld/fachbereiche/palliativmedizin/,
E-Mail: info.huenfeld@helios-gesundheit.de 

Die Angebote der Hospiz- und Palliativarbeit werden 
unterstützt von folgenden Stiftungen bzw. Vereinen:  

Palliativ Stiftung  
Die Deutsche PalliativStiftung ist eine bundesweit 
tätige Stiftung mit Sitz in Fulda. Dadurch gibt es für 
Menschen in Osthessen gute Möglichkeiten, sich 
vor Ort Rat in vielen Fragen zu holen, die die Hos-
pizarbeit und Palliativversorgung betreffen. Auch in 
Fragen zu (Vorsorge-) Vollmacht, Betreuungsverfü-
gung oder Patiententestament kann man im Büro der 
Deutschen PalliativStiftung Beratung und konkrete 
Hilfe finden.  
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] � Deutsche PalliativStiftung  
Am Bahnhof 2, 36037 Fulda, 
Telefon: (0661) 48049797, 
www.Palliativstiftung.de  

Förderverein der Deutschen Palliativstiftung  
Der Förderverein unterstützt die Deutsche Pallia-
tivStiftung finanziell und ideell. Als Mitglied des För-
dervereins hat jede Bürgerin und jeder Bürger die 
Möglichkeit, sich für den Gedanken des „Lebens bis 
zuletzt“ sowohl finanziell als auch ideell einzusetzen.  
Mitglieder des Fördervereins werden in die palliative 
Arbeit integriert, können an Vorträgen und öffent-
lichkeitswirksamen Veranstaltungen teilnehmen und 
sich auch aktiv einbringen.  

] � Förderverein der Deutschen Palliativstiftung  
Am Bahnhof 2, 36037 Fulda, 
Telefon: (0661) 48049797, 
E-Mail: verein@palliativstiftung.de  

Hospiz-Förderverein Fulda e. V.  
Leitbild ist „Sterben an der Hand, nicht durch die 
Hand eines Menschen“. Der Hospiz-Förderverein 
Fulda e.V. unterstützt die verschiedenen Bereiche der 
Hospizarbeit in der Region Fulda finanziell und ideell. 
Das betrifft vor allem die ambulante und stationäre 
Hospizarbeit. Der Förderverein versteht sich als Teil 
eines Netzwerks im Raum Fulda, das sich die Sorge 
um die Gesundheit und Würde des Menschen bis zu 
seinem Lebensende zum Ziel gesetzt hat. Deshalb 
betreibt der Förderverein verstärkt Öffentlichkeits-
arbeit, um den Hospizgedanken im Bewusstsein der 
Bevölkerung zu verbreiten und zu stärken. Alle, die 
die hospizliche Arbeit aktiv oder passiv unterstützen 
möchten, sind herzlich willkommen. 
 
] � Hospiz-Förderverein Fulda e.V.  
An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, 
Telefon: (0661) 86977257, 
www.hospiz-foerderverein-fulda.de, 
E-Mail: kontakt@hospiz-foerderverein-fulda.de  

Trauerbegleitung  
Der Tod eines nahen Verwandten stürzt die Angehö-
rigen oft in Gefühlstiefen – in Einsamkeit, Wut und 
Verzweiflung, die sie vorher so nicht kannten. Trauer 
ist das Bemühen der Seele, das Geschehene zu be-
greifen. Jeder von uns erlebt Trauer unterschiedlich, 
aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, die es durchaus 
ermöglichen, Wege über diese inneren Abgründe hin-
weg zu finden. Unter der Bezeichnung „Trauerhilfe 
Fulda – Christliches Netzwerk zur Trauerbegleitung“ 
haben sich verschiedene Anbieter von Gesprächsan-
geboten, Trauerseminaren und Gesprächskreisen für 
Trauernde zusammengefunden, um mit den Trau-
ernden Wege durch die Trauer gemeinsam zu gehen, 
damit das Trauern als ein Weg zur Heilung erfahren 
werden kann. Eine weitere Möglichkeit der Begeg-
nung unter Trauernden sind Trauerseminare, die im 
Bonifatiuskloster in Hünfeld stattfinden.   

Auskünfte erteilen:  
] � Katholische Familienbildungsstätte Fulda
Neuenberger Straße 3-5, 36041 Fulda, 
Telefon: (0661) 928430, 
E-Mail:: info@fbs-fulda.de, www.fbs-fulda.de  

] � St. Bonifatiuskloster Hünfeld  
Klosterstraße 5, 36088 Hünfeld, 
Telefon: (06652) 940, www.bonifatiuskloster.de, 
E-Mail: bonifatiuskloster@oblaten.de  

] � Malteser Ambulanter Hospiz-  
und Palliativberatungsdienst  

An Vierzehnheiligen 9, 36039 Fulda, 
Telefon: (0661) 86977250, 
www.malteser-fulda.de, 
E-Mail: hospizzentrum.fulda@malteser.org  

] � Förderverein Trauerarbeit e.V.  
Brüder-Grimm-Straße 2, 36119 Neuhof-Rommerz, 
Telefon: (06181) 740174, 
E-Mail: info@trauern-warum-allein.de  
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Der Verein fördert verschiedene Projekte in der Trau-
erarbeit. So werden Trauerbegleitende ausgebildet, 
digitale Literatur als E-Book gefördert, immerwäh-
rende Kalender mit Trauernden zusammen erarbeitet, 
kreative Formen der Trauerbegleitung mitgestaltet 
und Kartenaktionen zu besonderen Tagen im Alltag 
von Hinterbliebenen sowie neue Formen der digitalen 
Kommunikation für Trauernde unterstützt. 
Weitere Informationen unter www.bonsalus.de, 
E-Mail: info@trauern-warum-allein.de  

Telefon:seelsorge Fulda
Die Telefon:seelsorge Fulda wurde 1980 gegründet. Sie 
ist eine Einrichtung, die vom Evangelischen Kirchen-
kreis Fulda getragen wird. Seit 1992 kooperiert die ka-
tholische Kirche im Bistum Fulda mit dem Träger.
Gebührenfreie Sondernummer: 
0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222

Einzelgespräche  
Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda ist 
Werner Gutheil. Individuelle Terminabsprache unter:
Telefon: (0661) 87579, 
E-Mail: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 
 
| � Gespräche in Fulda:
Eduard-Schick-Platz 5 (Priesterseminar), 
36037 Fulda  

| � Gespräche in Neuenberg:
Katholische Familienbildungsstätte Fulda

| � Gespräche in Neuhof-Rommerz:  
Brüder-Grimm-Straße 2, Telefon: (06655) 9876912
Alle Gespräche können auch per Telefon oder 
Skype geführt werden.  

Wöchentliche Gute Gedanken  
Jede Woche per Mail gute Gedanken zu bekommen, 
kann Trauernde in ihrer Situation helfen. Bestellung 
unter E-Mail: Werner.Gutheil@trauern-warum-al-
lein.de, www.bonsalus.de. Auf Facebook sind die ak-
tuellen und zurückliegenden Texte einzusehen.  

Immerwährende Kalender  
Seit vielen Jahren lädt die Trauerarbeit ein, in einem 
immerwährenden Kalender auch die Geburtstage und 
Todestage einzutragen. Hierzu werden in regelmäßi-
gen Abständen immerwährende Kalender (also ohne 
Wochentage, damit immer wieder verwendbar) erar-
beitet, teilweise von Trauernden selbst oder von Wer-
ner Gutheil. Der Kalender ist downloadbar und kann 
selbst zusammengestellt werden unter
www.bonsalus.de  

Gesprächskreise  
Der Trauer eine Gestalt geben, sei es bildlich, in Kar-
ten, in Collagen, in allen möglichen Formen kann hel-
fen. Im Studio B, Brüde-Grimm-Straße 2, in Neuhof-
Rommerz gibt es genügend Raum und Materialien. 
Begleitung durch Werner Gutheil, Terminvereinba-
rung unter Telefon: (06655) 9876912.  
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Herzlich Willkommen – in einer der größten Grabmal-Ausstellungen 
Deutschlands: Bei uns finden Sie den passenden Grabstein, der genau das 
zum Ausdruck bringt, was Sie mit Ihrem Verstorbenen verbindet!

www.grabmal-zentrum.de  

Ausdruck des Lebens 
und der Erinnerung

Modell: Liebevoll 1
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Modell: Bewahrend 1

m
a

x
 b

ö
s

e
D
E
S
IG
N
®

„Verloren ist der Tag, 
an dem nicht getanzt wurde“.    

F R I E D R I C H  N I E T Z S C H E

Industriestraße 4  |  36137 Großenlüder

Ein Weg leitet Sie durch die große Auswahl an Findlingen, 
Basaltsäulen und Grabmalen in modernem Design. 
Freuen Sie sich auf farbige Natursteine aus der ganzen Welt. 

Modell: Bewahrend 1

Modell: Fügung 11
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Das max böse Grabmal-Zentrum in Großenlüder, ist eine der größten 
Grabmalaustellungen Deutschlands. Hier erwarten Sie eine große 
Innenausstellung sowie über 5.000 Grabmale auf dem Aussengelände. 

Für eine einfühlsame Beratung nehmen wir uns ausgiebig Zeit für Sie! > Hierfür bitten wir um Terminabsprache: Tel. 06648-95010

Modell: Achtsam 1



Gut leben in Osthessen

RATGEBER FÜR SENIORINNEN, 
SENIOREN UND ANGEHÖRIGE

Tipps und Informationen rund ums Älterwerden




